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1 Anlass 
Planvorhaben Auf der Strecke 4000 Mannheim-Basel-Konstanz wird in km 154,623 die Erneuerung der 


Eisenbahnüberführung (EÜ) über den Dorfbach bei Niederschopfheim erforderlich. Die 
letzte Brückeninspektion im Jahre 2013 hat ergeben, dass gegenwärtig fast alle Bauwerk-
steile in die Zustandskategorie 4 einzustufen sind. 


Ziel der Maßnahme ist die Gesamterneuerung des Bauwerks. Baubeginn soll gemäß Be-
trieblicher Aufgabenstellung (Stand 06/2014) im Februar 2021 sein, die Inbetriebnahme 
ist für November 2021 geplant.  


§ 44 BNatSchG Die artenschutzrechtliche Prüfung dient dazu die Auswirkungen der geplanten Baumaß-
nahme auf die Tiergruppen der Avifauna (Vögel) und Herpetofauna (Amphibien und Rep-
tilien) sowie der Fledermäuse im Hinblick auf die Verbotsbestände des § 44 BNatSchG 
Abs. 1-3 in Zusammenhang mit Abs. 5. zu untersuchen und zu beurteilen.  


Dies bedeutet konkret: 


§ 44  (1) 1 (Tötungsverbot): „Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-
schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 


§ 44  (1) 2 (Störungsverbot): „Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten
Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert.“ 


§ 44  (1) 3 (Schädigungsverbot): „Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören.“ 


In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Ein-
schränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 
44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) nicht, wenn sie unvermeidbar sind und sich die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 
werden kann und die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird.  


Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt wer-
den. 
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2 Untersuchungsgebiet 
Lage im Raum 
Schutzgebiete 


Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Naturraums 211 „Lahr-Emmendinger Vorberge“ 
innerhalb der Großlandschaft „Mittleres Oberrhein-Tiefland“ (21). 


Die EÜ liegt an der Bahnstrecke 4000 westlich der Gemeinde Niederschopfheim. 


Im Plangebiet befinden sich keine ausgewiesenen Natura 2000-Gebiete. Das nächstgele-
gene FFH-Gebiet („Untere Schutter und Unditz“. Schutzgebiets-Nr. 7513341) befindet sich 
in ca. 800 m Entfernung westlich der Baumaßnahme. Das nächstgelegene VSG („Kinzig-
Schutter-Niederung“ Schutzgebietsnummer 7513-441) liegt ca. 400 m westlich des Vorha-
benbereiches. 


Aufgrund der Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen in die Schutz- und Erhal-
tungsziele der Gebiete ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird deshalb ver-
zichtet. 


Im Vorhabenbereich liegen keine ausgewiesenen Naturschutzgebiete. Das nächstgelege-
nen NSG befindet sich ca. 2,0 km nordwestlich („Langwald“). 


Durch die hohe Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen für das NSG bereits im 
Vorfeld ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird deshalb verzichtet. 


Nach § 30 
BNatSchG ge-
schützte Biotope 


Im Bereich der EÜ liegen keine nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopflächen. In etwa 
300 m Entfernung sind mehrere Feldgehölz-Gruppen als geschützte Biotopflächen ausge-
wiesen. 


Durch die Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen für das geschützte Biotop bereits 
im Vorfeld ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird deshalb verzichtet. 


Abbildung 1: Luftbild Untersuchungsgebiet (rot) 
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3 Methodik und Einschränkung des Untersuchungsgegen-
stands 


Vorbemerkung Die Untersuchungsmethodik richtet sich jeweils nach den entsprechenden Artengruppen. 


Amphibien Der Dorfbach ist aufgrund der Fließgeschwindigkeit und der Tatsache, dass durch vorkom-
mende Fische eine hohe Dichte an Fressfeinden innerhalb des Gewässers vertreten ist, als 
Fortpflanzungs-Gewässer für Amphibien nicht geeignet. Auch sonst sind innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes keine weiteren Fortpflanzungsgewässer vorhanden. Daher werden zu 
der Artengruppe der Amphibien keine Untersuchungen notwendig. 


Reptilien Es bestehen Hinweise und Erkenntnisse, dass besonders entlang von Bahndämmen Vor-
kommen von Reptilien zu erwarten sind (vgl. LAUFER et al. 2007). Somit sind auch für den 
hier relevanten Bereich entsprechende artenschutzrechtliche Aussagen zur Reptilienfauna 
erforderlich. 


Zur Erfassung der Reptilien wurden das Gebiet und seine Randbereiche langsam abge-
schritten. Mögliche Verstecke (z.B. größere Steine, Bretter) wurden umgedreht bzw. mehr-
fach aufgesucht. Dabei wurde die Suche an die Hauptaktivitätsphasen der zu erwartenden 
Reptilien angepasst.  


Avifauna Aufgrund der im Gelände vorhandenen Gehölzstrukturen ist ein Vorkommen von stark ge-
fährdeten und streng geschützten Vogelarten möglich, so dass für diese Artengruppe eine 
artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich wird. 


Im Gebiet fanden im Jahre 2017 mehrere Begehungen statt, bei denen die Vögel akustisch 
und optisch erfasst wurden.  


Die Untersuchungen wurden nach der Methode der Revierkartierung durchgeführt (SÜD-
BECK et al. 2005). Bei jeder Begehung wurden ein Fernglas (10x40) und eine Arbeitskarte 
der jeweiligen Fläche mitgeführt. Alle Vogelbeobachtungen wurden während den frühmor-
gendlichen Kontrollen in die Karte eingetragen. 


Eine Vogelart wurde als Brutvogel gewertet, wenn ein Nest mit Jungen gefunden wurde oder 
bei verschiedenen Begehungen mehrere Nachweise revieranzeigender Verhaltensweisen 
derselben Vogelart erbracht wurden. Als revieranzeigende Merkmale werden folgende Ver-
haltensweisen bezeichnet (SÜDBECK et al. 2005):  


 das Singen / balzrufende Männchen


 Paare


 Revierauseinandersetzungen


 Nistmaterial tragende Altvögel


 Vermutliche Neststandorte


 Warnende, verleitende Altvögel


 Kotballen / Eischalen austragende Altvögel


 Futter tragende Altvögel


 Bettelnde oder flügge Junge


Knapp außerhalb der Eingriffsfläche registrierte Arten mit revieranzeigenden Verhaltenswei-
sen wurden als Brutvögel gewertet, wenn sich die Nahrungssuche regelmäßig im Eingriffs-
bereich vollzog. Vogelarten, deren Reviergrößen größer waren als die Untersuchungsflä-
chen und denen keine Reviere zugewiesen werden konnten, wurden als Nahrungsgäste ge-
führt. Arten, die das Gebiet hoch und geradlinig überflogen, wurden als Durchzügler gewer-
tet. 
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Aquatische 
Fauna 


Die aquatische Fauna wurde im Frühjahr/Sommer 2017 nicht untersucht, da aus einer frühe-
ren Fischbestandsuntersuchung durch das Regierungspräsidium Freiburg Daten zu den ent-
sprechenden Vorkommen vorliegen. 


Tabelle 1: Übersicht über die Begehungstermine 


Datum Zeit Anlass Wetter 


27.03.2017 06.30-09.30 Erstbegehung, Habitaterfassung, Er-
fassung Vögel, Reptilien, Fledermaus-
quartiere 


Sonnig, 14 Grad 


24.05.2017 08.00-11.00 Erfassung Vögel, Reptilien Leicht bewölkt, 19 Grad 


09.06.2017 13.00-16.00 Erfassung Vögel, Reptilien Sonnig, 27 Grad 


30.06.2017 15.30- 18.00 Erfassung Vögel, Reptilien Sonnig, 25 Grad 
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4 Artenschutzrechtliche Einschätzung 
4.1 Reptilien 
4.1.1 Bestand 


Bestand Lebens-
raum und Indivi-
duen 


Bei allen vier Untersuchungstagen konnten im Untersuchungsgebiet Mauereidechsen 
nachgewiesen werden. Mit 29 Individuen wurden am 09.06.2017 die meisten Mauerei-
dechsen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 


Für Mauereidechsen zeigt die Erfahrung aus anderen Projekten (u.a. auch LAUFER 
2014), dass auf diese Art nur max. 1/6 der Mauereidechsen zeitgleich beobachtet werden 
können. Um eine Aussage zur minimalen Dichte zu erlangen, muss also die Anzahl der 
Individuen, die nach den oben beschriebenen Methoden (Kapitel 3) erfasst wurden, mit 
6 multipliziert werden. Die sich daraus ergebende Anzahl spiegelt dann in etwa die Min-
destgröße der Population wieder. Basis für diese Berechnung ist die höchste erzielte Zahl 
von individuell verschiedenen Adulttier-Beobachtungen bei einer der Geländebegehun-
gen. Somit muss innerhalb des Untersuchungsgebietes von einer Mindestpopulation von 
174 Tieren ausgegangen werden. 


Die Mauereidechsen besiedeln vornehmlich die Gleisrandbereiche und die östlich gele-
gene BE-Fläche. Die Gleisrandbereiche sind innerhalb des Untersuchungsgebietes flä-
chendeckend von Mauereidechsen besiedelt. Auch auf dem Bauwerk selbst wurden 
mehrfach Mauereidechsen festgestellt. 


Abbildung 2: Fundpunkte Mauereidechsen (gelb= 09.06.2017) 


Vereinzelte größere Steine, Erdlöcher und Spalten im Bahndamm sowie der Gleisschot-
ter bieten günstige Rückzugsräume/Versteckplätze bei Gefahr. Durch lockeres Erdsub-
strat im Gleisrandbereich sind geeignete Eiablageplätze verfügbar. Die Ruderalflora am 
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Bahnkörper bietet genügend Insekten (v.a. Heuschrecken), die eine wichtige Nahrungs-
grundlage bilden. Einige der vielen Erdlöcher/Spalten im Bahndamm werden mutmaßlich 
als Überwinterungsplätze bzw. Schlupflöcher/Schlafplätze genutzt. 


Bei dem Vorkommen im Untersuchungsgebiet handelt es sich nur um einen kleinen Teil 
einer wesentlich größeren Gesamtpopulation entlang der Bahnstrecke 4000 im Bereich 
Niederschopfheim. Die Bahntrasse bietet in diesem Bereich durchgehend günstige Habi-
tatvoraussetzungen für Mauereidechsen. 


Abbildung 3: Männliche Mauereidechse auf der EÜ und im Gleisrandbereich 


4.1.2 Auswirkungen 
Auswirkungen Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch die Bauwerkserneuerung 


nicht, da keine Lebensräume versiegelt oder überbaut werden. 


Baubedingt entstehen jedoch Eingriffe in die Lebensräume der streng geschützten Mauer-
eidechse während und außerhalb ihrer Aktivitätsphasen. Vor allem betrifft dies die bauli-
chen Eingriffe in die Zufluchtsbereiche/Versteckplätze der Mauereidechsen in den anlie-
genden Bahnböschungen. Die Mauereidechse ist nach BNatSchG streng geschützt und 
eine streng zu schützende Tierart der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, An-
hang IV).  
Um das Auslösen der Verbotstatbestände zu vermeiden, müssen aufgrund der baubeding-
ten Auswirkungen wichtige Reglementierungen (Vorgezogene Ausgleichmaßnahmen, Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen) eingehalten werden, um die Tötung von Repti-
lien in ihren Quartieren zu verhindern und dauerhafte Schädigungen ihrer Lebensräume zu 
vermeiden. 


Tabelle 1 Schutzstatus der Mauereidechse 


Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 


FFH 
RL 


BNatSchG RL D RL 
RP 


Mauereidechse Podarcis muralis IV streng ge-


schützt 


3 N 


Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL):  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten.  
Anhang IV: streng zu schützende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.März 2010. 
Rote Liste: N = momentan nicht gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste, 3 = gefährdet 
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4.1.3 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Vermeidung und 
Minimierung 


Die wichtigste Vorgabe ist die Entwertung der betroffenen Mauereidechsen-Lebens-
räume, die sich mit den BE-Flächen bzw. den Arbeitsräumen um die Brücke überlagern 
sowie die Vergrämung der vorhandenen Tiere aus den zu beanspruchenden Flächen.  


Innerhalb der Aktivitätsphase der Mauereidechse müssen ab September 2020 die Bö-
schungsbereiche, respektive Arbeitsräume um die Widerlager sowie die östlich gelege-
nen BE-Fläche flächendeckend von Bewuchs und Versteckmöglichkeiten befreit werden 
und mit Folie abgedeckt werden (vgl. Tab. 1).  


Erfahrungsgemäß weichen die Reptilien wegen zunehmend ungünstiger klimatischer Be-
dingungen unter den Folien in benachbarte Habitate aus. Somit können die Mauereidech-
sen aus dem künftigen Baustellenbereich vertrieben werden und sich in die vorher ange-
legten Ersatzbiotope (Punkt 4.1.4) im räumlich-funktionalen Umfeld bzw. in die nicht tan-
gierten Lebensräume zurückziehen.  


Um ein Rückwandern der Tiere in den Eingriffsbereich zu verhindern, ist die Folie bis 
Mitte Oktober auf der zu vergrämenden Fläche zu belassen. Ab Mitte Oktober befinden 
sich die Mauereidechsen in ihren Überwinterungsquartieren in den nicht tangierten Le-
bensräumen. Somit wird sichergestellt, dass bis zum Baubeginn im Februar 2021 keine 
Tiere in den zukünftigen Baustellenbereich einwandern. 


Nach der Vergrämung muss bis spätestens Anfang Februar 2021 beidseitig entlang des 
Bahndammes sowie nördlich entlang der östlich gelegenen BE-Fläche ein von Reptilien 
nicht überwindbarer Zaun aufgestellt werden, um eine Rückwanderung der Tiere in den 
Gefahrenbereich zu vermeiden (vgl. abb.4).  


Die vorher angelegten Ersatzbiotope (Punkt 4.1.4) im räumlich-funktionalen Umfeld so-
wie die nicht tangierten angrenzenden Lebensräume sind während der Bauzeit als 
Tabuzone auszuweisen. 


Die Tabuzone muss nach Angaben der umweltfachlichen Bauüberwachung vor der Bau-
maßnahme mit Flatterband o.ä. markiert werden. Das Befahren dieser Bereiche bzw. das 
Abladen von Baumaterial ist in diesen Bereichen unbedingt zu unterlassen.  


Tab. 1: Aktivitätsphase/Vergrämungszeitraum der Mauereidechse1 


1 Quelle: H. Laufer 2014: Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zaun und Mauereidechse, S.113 in 
Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, Band 77 
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Abbildung 4: Vergrämung (gelb), Flächen für CEF-Maßnahme (grün), Schutzzaun (rot) 


4.1.4 Ausgleichsmaßnahmen 
Um den Lebensraumverlust der Mauereidechsen durch die Eingriffe in die Gleisrandbe-
reiche und die Ruderalfläche östlich der Bahntrasse auszugleichen, müssen vor Beginn 
der Baumaßnahme Ersatzlebensräume (Steinriegel mit Totholzhaufen und Sandlinsen) 
im räumlich-funktionalen Umfeld hergestellt werden. Die Ersatzlebensräume müssen bis 
spätestens Anfang September 2020, also noch vor Beginn der Vergrämungsmaßnahmen 
fertiggestellt sein. 


Da der vorgesehene Bereich für die CEF-Maßnahmen ebenfalls von Mauereidechsen 
besiedelt ist, muss der Bereich vier Wochen bevor der Steinriegel angelegt wird, mit licht-
undurchlässiger Folie abgedeckt werden, um die Tiere vorübergehend aus diesem Be-
reich zu vergrämen. Erst unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten darf die Folie entfernt 
werden. 


Die Vergrämung darf nur in den Zeiträumen von Mitte März bis Mitte April und von Mitte 
August bis Mitte September beginnen. In dieser Zeit sind sowohl die Alt- als auch die 
Jungtiere ausreichend mobil, um sich aus den mit Folien abgedeckten Flächen zurück-
zuziehen. Die Eiablage ist noch nicht erfolgt, so dass auch keine Eiablagen geschädigt 
werden. Eine Schädigung im Winterquartier ist ebenfalls nicht zu befürchten (vgl. Tab. 1) 


4.1.5 Prüfung der Verbotstatbestände 
§ 44  (1) 1 Tö-
tungsverbot 


„Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 


Durch den Beginn der Vergrämungsmaßnahmen aus dem Baustellenbereich innerhalb 
der vorgeschriebenen Mitte August bis Mitte September, dem anschließenden Aufbau 
eines Schutzzauns und der Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen mit 
Anlage von Ersatzlebensräumen kann ein Erfüllen des Verbotstatbestandes ausge-
schlossen werden. 


Das Tötungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt. 
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§ 44  (1) 2 Stö-
rungsverbot 


„Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“  


Durch das Vergrämen der Tiere aus dem Baustellenbereich innerhalb der vorgeschrie-
benen Zeit und der Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen mit der An-
lage von Ersatzlebensräumen kann ein Erfüllen des Verbotstatbestandes ausgeschlos-
sen werden. Die nördlich und südlich an die Baumaßnahme anliegenden Gleisrandberei-
che sind über die Bauzeit als Taburäume auszuweisen und zu schützen. Jegliches Be-
fahren der Flächen, Materialablagerungen oder sonstige Störungen sind zu vermeiden. 


Das Störungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.  


§ 44  (1) 3 Schä-
digungs-verbot 


„Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 


Durch das Vergrämen der Tiere aus dem Baustellenbereich und der Umsetzung von vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen mit der Anlage von Ersatzlebensräumen mit entspre-
chenden Eiablageflächen und Winterquartieren, können erhebliche Auswirkungen für die 
Reptilienfauna vermieden werden.  


Nach Abschluss der Arbeiten stehen den Tieren sowohl die rekultivierten Flächen der 
Eingriffsfläche als auch der Bereich mit den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen als 
Lebensraum zur Verfügung.  


Das Schädigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.  


4.1.6 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung 
Ergebnis Im Vorhabenbereich konnte von der Mauereidechse eine nahezu flächendeckende Be-


siedlung festgestellt werden. Am 09.06.2017 konnte mit 29 Individuen die höchste Zahl 
von Individuen nachgewiesen werden.  


Durch die geplante Erneuerung der EÜ erfolgen bauzeitlich befristete Eingriffe in den 
Lebensraum der Mauereidechsen. Des Weiteren kann bei rücksichtslosem Vorgehen, 
der Verlust von Einzeltieren nicht ausgeschlossen werden. 


Zur Vermeidung und Minimierung müssen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme ent-
sprechende Vergrämungsmaßnahmen umgesetzt werden. Innerhalb der Aktivitätsphase 
der Mauereidechse (August/ September 2020) müssen die Böschungsbereiche, respek-
tive Arbeitsräume um die Widerlager sowie die östlich gelegenen BE-Fläche flächende-
ckend entwertet und mit Folie abgedeckt werden.  


Vor Beginn der Baumaßnahme (spätestens bis Anfang Februar 2021) ist beidseitig ent-
lang des Bahndammes sowie nördlich entlang der östlich gelegenen BE-Fläche ein von 
Reptilien nicht überwindbarer Zaun aufgestellt werden, um eine Rückwanderung der 
Tiere in den Gefahrenbereich zu vermeiden.  


Um den Lebensraumverlust der Mauereidechsen durch die Eingriffe in die Gleisrandbe-
reiche und die Ruderalfläche östlich der Bahntrasse auszugleichen, müssen vor Beginn 
der Baumaßnahme bzw. vor Beginn der Vergrämungsmaßnahmen Ersatzlebensräume 
(Steinriegel mit Totholzhaufen und Sandlinsen) im räumlich-funktionalen Umfeld herge-
stellt werden.  


Nach Beendigung der Baumaßnahme können die Tiere die beanspruchten Bereiche wie-
der besiedeln. Zusätzlich stehen den Tieren die vor Baubeginn angelegten Ersatzlebens-
räume zur Verfügung. 


Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 
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4.2 Vögel 
4.2.1 Bestand Vögel 
Bestand Lebens-
raum und Indivi-
duen 


Während der Begehungen im Frühjahr 2017 konnten im Untersuchungsgebiet 22 Vogel-
arten festgestellt werden. 


Von den 22 nachgewiesenen Arten sind 17 Arten als Brutvögel im nahen und weiteren 
Umfeld um den Eingriffsbereich zu werten.  


Es handelt sich im (erweiterten) UG vor allem um relativ typische Arten der Siedlungen, 
die in derartigen Niststrukturen häufig zu finden sind (z.B. Amsel, Blaumeise, Mönchs-
grasmücke… weitere Arten siehe Tab. 2).  


Dabei bieten hier vor allem die Gehölze entlang des Dorfbaches sowie die Gartenanlagen 
günstige Brutplätze für Frei-, Nischen- und z.T. Höhlenbrüter. Die grasreichen Gleisrand-
bereiche und die Ruderalvegetation auf den künftigen BE-Flächen werden von den an-
sässigen Brutvögeln regelmäßig als Nahrungshabitat genutzt.  


Innerhalb der Gärten südöstlich des Vorhabenbereiches brütet mit dem Haussperling 
eine Art, die auf der Roten Liste für Deutschland und Baden-Württemberg jeweils auf der 
Vorwarnliste geführt wird. Vom Haussperling wurden in diesem Bereich mindestens acht 
Brutpaare nachgewiesen. 


Ein Hausrotschwanz nutzt eine Nische innerhalb der Lagerhalle als Brutplatz. 


Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Mauersegler nutzen den Luftraum regelmäßig zur 
Insektenjagd. Ihre Brutstätten befinden sich an den umliegenden Gebäuden. 


Weitere Arten (siehe Tab. 2) nutzen das (erweiterte) UG zur Nahrungssuche und/oder 
wurden akustisch aus den weiter entfernt liegenden Wäldern registriert. 


Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es sich bei den im Untersuchungsgebiet brütenden 
Vögeln um weitgehend typische und häufige Arten der Siedlung handelt. 


Tabelle 2: Im UG nachgewiesene Vogelarten 
Nr.  deutscher   wissenschaftlicher  Sta- RL   RL   § 7 BNatSchG EVR 


 Name   Name tus  D   BW  Abs. 13 u. 14  An. I  


1 Amsel Turdus merula B * * besonders geschützt * 
2 Bachstelze Motacilla alba B * * besonders geschützt * 
3 Blaumeise Parus caeruleus B * * besonders geschützt * 
4 Buchfink Fringilla coelebs B * * besonders geschützt * 
5 Elster Pica pica N * * besonders geschützt * 
6 Grauschnäpper Muscicapa striata B V * besonders geschützt
7 Grünfink Carduelis chloris B * * besonders geschützt * 
8 Haussperling Passer domesticus B V V besonders geschützt * 
9 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros B * * besonders geschützt * 


10 Heckenbraunelle Prunella modularis B * * besonders geschützt * 
11 Kohlmeise Parus major B * * besonders geschützt * 
12 Mauersegler Apus N * * besonders geschützt * 
13 Mehlschwalbe Delichon urbicum N V 3 besonders geschützt * 
14 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B * * besonders geschützt * 
15 Rabenkrähe Corvus corone N * * besonders geschützt * 
16 Rauchschwalbe Hirundo rustica N V 3 besonders geschützt * 
17 Ringeltaube Columba palumbus B * * besonders geschützt * 
18 Rotkehlchen Erithacus rubecula B * * besonders geschützt * 
19 Singdrossel Turdus philomelos B * * besonders geschützt * 
20 Stieglitz Carduelis B * * besonders geschützt * 
21 Zaunkönig Troglodytes B * * besonders geschützt *
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22 Zilpzalp Phylloscopus collybita B * * besonders geschützt * 


Status: B = Brutvogel, N = Nahrungsgast  
Rote Liste: Rote Liste:* = momentan nicht gefährdet, D = Datengrundlage defizitär, V = Arten der Vorwarnliste,3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 
1 = vom Aussterben bedroht, 0 = ausgestorben oder verschollen 
Europäische Vogelschutz-Richtlinie (EVR): RICHTLINIE 2009/174/EG des Europäischen        
Parlaments und des Rates vom 30.November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. Aufgeführt ist Anhang I. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.März 2010: 


4.2.2 Auswirkungen 
Auswirkungen Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch die Erneuerung der EÜ nicht, 


da keine Brutplätze direkt überbaut werden und den Vögeln die anliegenden Bahnböschun-
gen und die BE-Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zur Verfügung ste-
hen.  


Aufgrund des festgelegten Bauzeitraums von Februar – November 2021 erfolgen akusti-
sche und visuelle Störungen der anliegenden Bereiche innerhalb der Brutzeit.  


Die Auswirkungen beschränken sich aber auf räumlich begrenzte und stark befristete, zu-
sätzliche Störwirkungen an der Bahnlinie, die sich nicht nachhaltig auf den Erhaltungszu-
stand der lokalen Vogelarten auswirken werden. 


Die Vögel werden die Baustelle während der baulichen Aktivitäten meiden. Ihnen stehen 
aber während der Baumaßnahme genügend ähnlich strukturierte Ausweichhabitate in der 
unmittelbaren Umgebung zur Verfügung. 


Der Haussperling wird auf der Roten Liste für Deutschland und Baden-Württemberg ge-
führt. Die Baumaßnahme ist jedoch für diese Vogelart als unerheblich einzustufen, da sich 
die Brutstätten innerhalb der Gartenanlagen südöstlich des Eingriffes befinden. In diese 
Bereiche wird nicht eingegriffen. 


Um die Verbotstatbestände gemäß § 44  BNatSchG (1) 1 - 3 nicht zu verletzen sind zum 
Schutz der lokalen Vögel einige wichtige Vorkehrungen im Rahmen von Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Alle nachgewiesenen Brutvogelar-
ten gelten nach § 7 BNatSchG Abs. 13 und 14 als besonders geschützt 


4.2.3 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Vermeidung und 
Minimierung 


Um eine Verletzung der Verbotstatbestände zu vermeiden, muss die Rodung der Bäume, 
Gehölze und Sträucher im Baustellenbereich in der dafür gesetzlich zulässigen Zeit von 
Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen.  


Rodungen sollten aber auf das allernötigste Maß beschränkt werden. Die Gebüsche soll-
ten nach Möglichkeit nicht gerodet, sondern auf den Stock gesetzt werden. Dies ermög-
licht nach Beendigung der Bauphase ein im Vergleich zu einer Neupflanzung schnelleres 
Wachstum. 


Benötigte BE-Flächen sind auf das Mindestmaß zu beschränken und auf ökologisch min-
derwertige Bereiche festzulegen (Bspw. Zufahrtswege und asphaltierte Flächen etc.). 


Die Arbeiter sind auf der Baustelle durch eine ökologische Baubegleitung einzuweisen. 
Hochwertigere Biotope und Gehölzbestände im nahen Umfeld der Baumaßnahme, im 
Bereich der Ufergehölze des Dorfbaches sind im Gelände durch Flatterband zu kenn-
zeichnen, um diese vor Materialablagerungen, einem Befahren der Flächen oder sonsti-
gen Beeinträchtigungen zu schützen. 
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4.2.4 Ausgleichsmaßnahmen / Wiederherstellung 
Explizite Ausgleichsmaßnahmen, wie das Wiederbepflanzen von entfernten Gehölzstruk-
turen sind aufgrund des geringfügigen Eingriffs in häufig vorkommende Brutstrukturen in 
vorbelasteter Lage und den ausreichend vorhandenen Brutgelegenheiten im weiteren 
Umfeld nicht nötig.  


Nach Abschluss der Bauarbeiten müssen jedoch die beanspruchten Seitenflächen auf 
den Bahnböschungen wieder rekultiviert (tiefengelockert) werden. Auf eine Ansaat einer 
Standard-Kräutermischung sollte aber verzichtet werden. Vielmehr sollten sich die typi-
schen Arten dieses Gebietes wieder von selbst einstellen 


4.2.5 Prüfung der Verbotstatbestände 
§ 44  (1) 1 Tö-
tungsverbot 


„Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 


Durch das Entfernen der Gehölze in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist gemäß § 39 
BNatSchG, von Anfang Oktober bis Ende Februar, kann ein Töten von Jungtieren, Eiern 
oder Alttieren in den Brutstätten bzw. das Erfüllen des Verbotstatbestandes ausgeschlos-
sen werden. 


Das Tötungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.  


§ 44 (1) 2 Stö-
rungsverbot 


„Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“  


Durch die Entfernung möglicher Nistplätze in den Wintermonaten (Gehölze) wird den Vö-
geln die Möglichkeit genommen im Baustellenbereich zu nisten. Mit Beginn der Baumaß-
nahme werden die ansässigen und zufliegenden Vögel die Randbereiche der Baustelle 
aufgrund der einsetzenden Stör- und Beunruhigungseffekte meiden. Da der Eingriff stark 
lokal begrenzt ist und die lokale Avifauna durch Menschen bzw. die Bahnstrecke selbst 
mit Beeinträchtigungen vertraut ist, werden sich die Störwirkungen nicht erheblich auf die 
Bruttätigkeiten benachbarter Brutvögel im weiteren Umfeld auswirken.  


Das Störungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt. 


§ 44 (1) 3 Schä-
digungs-verbot 


„Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 


Durch den Eingriff entstehen vorrübergehende Verluste von Brutplätzen im direkten Um-
feld des Brückenbauwerkes. Diese können jedoch problemlos aufgrund der ausreichend 
vorhandenen Brutgelegenheiten im Umfeld kompensiert werden. 


Das Schädigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt. 
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4.2.6 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung 
Ergebnis Im näheren Umfeld der EÜ brüten weitgehend typischen Arten dieser Region. 


Insgesamt konnten 21 Vogelarten im erweiterten Untersuchungsgebiet festgestellt wer-
den, wovon 16 als Brutvögel gewertet wurden. 


Durch die Baumaßnahme ergeben sich für die Vogelarten geringe zusätzliche Beunruhi-
gungseffekte während der Brutzeit, die sich jedoch nicht nachhaltig auf die Erhaltungs-
zustände der lokalen Vogelarten auswirken werden. 


Durch die zeitlich beschränkte Flächeninanspruchnahme von kleinflächigen Nahrungs-
habitaten ergibt sich keine erhebliche Störung für den Erhaltungszustand der lokalen Vo-
gelarten. 


Die lokalen Vögel werden die Baustelle während der baulichen Aktivitäten zwar meiden, 
jedoch stehen ihnen während der Baumaßnahme genügend ähnlich strukturierte Aus-
weichhabitate in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung. 


Bei Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind keine Ver-
letzungen im Hinblick auf die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 zu 
erwarten. 


Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  


4.3 Aquatische Fauna 


4.3.1 Bestand 
Bestand Lebens-
raum und Indivi-
duen 


Die aquatische Fauna wurde während der Begehungen im Frühjahr/Sommer 2017 nicht 
untersucht. 


Aus einer vorhergegangenen Fischbestandsuntersuchung sind Vorkommen von Gründ-
ling (Gobio gobio), Bachschmerle (Barbatula barbatula), Döbel (Leuciscus cephalus), Ha-
sel (Leuciscus leuciscus) und Bitterling im Niederschopfheimer Dorfbach bekannt. Der 
Bitterling ist ein Hinweis auf das Vorkommen von Großmuscheln. Allerdings handelt es 
sich um ein nachgewiesenes Einzelexemplar. Großmuschelvorkommen (Kleine Fluss-
muschel - Unio crassus) sind aus der Schutter bekannt, in die der Dorfbach ca. 2,6 km 
unterstrom der EÜ mündet (Antwort auf Anfrage per mail von Herrn Felix Künemund, RP 
Freiburg, Ref. 33 – Staatliche Fischereiaufsicht, 29.06.2017). 


4.3.2 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung 
Ergebnis Aus fischereifachlicher Sicht bestehen keine Bedenken, wenn eine bauzeitliche Verroh-


rung unmittelbar nach einer qualifizierten Fischbestandsbergung per Elektrobefischung 
durchgeführt wird. Der Elektrofischer sollte sich auch um die Bergung ggf. vorkommender 
Großmuscheln kümmern. 


Der Eingriff sollte aus fischereifachlicher Sicht nicht im Winter erfolgen, da sich ein großer 
Teil der aquatischen Fauna dann in der Winterruhe befindet und wenig mobil ist und somit 
schlecht geborgen werden kann. Ein Einbau im Spätherbst sollte daher bevorzugt wer-
den. Ggf. sind zu diesem Zeitpunkt auch die Abflussverhältnisse im Hinblick auf die Fisch-
bestandsbergung und die Baumaßnahme günstiger.  


Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 
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